
Weltweit sorgt die Corona-Pandemie für Besorgnis. 
Zwar verläuft die Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2, die als COVID-19 bezeichnet wird, in vielen 
Fällen mild, ähnlich wie eine Erkältung mit Husten, 
Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen oder Schnupfen, 
nicht selten sind Störungen des Geruchs- oder 
Geschmackssinns. Manchmal fehlt aber auch jedes 
Krankheitszeichen („asymp tomatischer Verlauf“). Aber 
immer wieder kommt es auch zu schweren Verläufen. 
Insbesondere Menschen mit ernsten Vorerkrankungen, 
die nicht geimpft sind, haben ein höheres Risiko dafür. 
Um Ansteckungen zu verhindern und Infektionsketten zu 
unterbrechen, leisten Quarantäne und Isolation einen 
entscheidenden Beitrag.

Wann besteht eine Ansteckungsgefahr 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2?

Ansteckungsfahr besteht, wenn Sie engen Kontakt zu 
einer infizierten Person hatten 

 — bereits innerhalb von 2 Tagen vor dem 
 Symptombeginn der infizierten Person,

 — während der gesamten Zeit, in der die infizierte 
Person Krankheitszeichen zeigt, 

 — und innerhalb von 2 Tagen vor Abnahme des 
positiven Tests bei der infizierten Person, falls 
diese keine Krankheitszeichen zeigt.

Ein „enger Kontakt“ ist zum Beispiel, wenn der 
 Abstand untereinander über mehr als 10 Minuten 
weniger als 1,5 Meter betrug und weder die infizierte 
Person noch ihre Kontaktpersonen durchgehend und 
korrekt eine medizinische Gesichtsmaske oder eine 
FFP2-Maske getragen haben. Ein Gespräch zwischen 
infizierter Person und Kontaktperson gilt zudem immer 
als „enger Kontakt“, unabhängig davon, wie lang es 
dauert, wenn nicht beide eine Maske entsprechend 
 getragen haben.

Die Ansteckungsgefahr besteht so lange, bis die in-
fizierte Person aus der Isolation entlassen ist.  
Ein enger Kontakt außerhalb dieser Zeit ist in der Regel 
unkritisch.

Werde ich vom Gesundheitsamt kontaktiert?

In der jetzigen Phase der Pandemie geht es vor allem 
darum, Personen mit einem hohen Risiko für einen 
schweren Krankheitsverlauf zu schützen und zu ver-
hindern, dass viele Menschen eine Behandlung im 
Krankenhaus benötigen. Daher konzentrieren sich 
aktive Ermittlungen des Gesundheitsamts bei Kontakt-
personen infizierter Menschen derzeit auf

	X Personen mit Kontakt zu gefährdeten Menschen. Sie 
könnten eine Infektion in Risikogruppen weitertra-
gen oder eine Vielzahl von Menschen anstecken. 
Dies betrifft Personen in Pflege- oder Altenheimen, 
in Obdachlosenunterkünften, Asylunterkünften, 
Justiz vollzugsanstalten und ambulanten Pflege-
diensten, sowohl diejenigen, die dort arbeiten, als 
auch diejenigen, die dort leben oder betreut wer-
den.

Personen, die nicht diesen Gruppen angehören, wer-
den nicht mehr vom Gesundheitsamt kontaktiert.   
Stattdessen sollen sie durch die infizierten Personen 
selbst informiert werden und eigenverantwortlich 
die Verhaltensempfehlungen auf der folgenden Seite 
 befolgen. Wenn Sie als Arbeitnehmerin oder Arbeit-
nehmer nicht im Homeoffice arbeiten können, nehmen 
Sie bitte Kontakt zum Gesundheitsamt auf. Dieses 
prüft, ob eine Quarantänepflicht besteht, und wird 
Ihnen in diesem Fall eine Bescheinigung ausstellen, 
die ggf. auch als Nachweis für einen Entschädigungs-
anspruch gemäß § 56 IfSG dient.

Wichtig: Wer eine Auffrischungsimpfung hat, frisch 
zweifach geimpft oder genesen ist, ist von der Quaran-
tänepflicht ausgenommen. Eine Kontakt aufnahme mit 
dem Gesundheitsamt ist dann nicht erforderlich! Im 
Einzelnen gilt dies für die auf der folgenden Seite auf-
gelisteten Personengruppen.
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1. Zeitlich unbegrenzte Ausnahme von der Quarantäne-
pflicht:

 — Geboosterte mit drei Impfungen
 — Genesene nach PCR-bestätigter Infektion und 
danach mindestens einer Impfung 

 — Personen mit spezifischem Antikörpernachweis 
und danach mindestens einer Impfung

 — Geimpfte mit mindestens einer Impfung, die 
danach von einer COVID-19-Erkrankung gene-
sen sind (ab dem 29. Tag nach positivem 
PCR-Test)

2. Zeitlich begrenzte Ausnahme von der Quarantäne-
pflicht:

 — Zweifach Geimpfte (ab dem 15. Tag bis zum 
90. Tag nach der zweiten Impfung)

 — Genesene (ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag nach 
positivem PCR-Test).

Eigenverantwortlich handeln!  
Empfehlungen zum Verhalten

Wer Kontakt mit einer infizierten Person in einem Zeit-
raum hatte, in dem eine Ansteckungsgefahr bestand, 
sollte Folgendes beachten:

	X Kontakt zu anderen Personen einschränken,  
vor allem zu Risikogruppen, die gefährdet sind, 
schwer an COVID-19 zu erkranken.

	X AHA+A+L-Formel: Abstand wahren, Hygieneregeln 
beachten, im Alltag Maske tragen (höchste Sicher-
heit bietet eine FFP2-Maske!) und lüften.

	X Regelmäßiges Testen: Selbsttest mit eigenständig 
beschafften Tests, Bürgertests oder im Rahmen von 
Testmöglichkeiten in Betrieben. Auch wer eine 
Warnung der Corona-Warn-App erhalten hat, sollte 
sich testen lassen.

	X Selbstbeobachtung für 14 Tage: Insgesamt zwei 
Wochen nach dem letzten Kontakt zur infizierten 
Person auf Corona-spezifische Symptome achten.

	X Falls Krankheitszeichen auftreten: Unverzüglich 
Selbstisolation, ärztliche Abklärung und Mitteilung 
an das zuständige Gesundheitsamt. 

Wichtige Hygieneregeln

	X Husten und Niesen mit Rücksicht: Halten Sie größt-
möglichen Abstand, drehen Sie sich von anderen 
Personen weg und husten oder niesen Sie in die 
Armbeuge oder in ein Einweg-Taschentuch, das Sie 
dann sofort in einem verschließbaren Müllbeutel 
entsorgen.

	X Händehygiene: Verzichten Sie auf das Händeschütteln 
oder Handhalten mit anderen. Waschen Sie regelmä-
ßig und gründlich Ihre Hände mit Wasser und Seife für 
mindestens 20 bis 30 Sekunden, insbesondere  

 — nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten,
 — vor der Zubereitung von Speisen,
 — vor dem Essen,
 — nach dem Toilettengang,
 — immer dann, wenn die Hände sichtbar 
 schmutzig sind, 

 — und vor und nach jedem Kontakt zu anderen 
Personen,

 — vor allem nach jedem Kontakt zu einer  erkrankten 
Person oder deren unmittelbarer Umgebung.

Hautverträgliche Händedesinfektionsmittel auf Alkohol-
basis können Sie bei nicht sichtbarer Verschmutzung 
benutzen. Achten Sie dabei auf die Bezeichnung des 
Desinfektionsmittels als „begrenzt viruzid“,  „begrenzt 
viruzid PLUS“ oder „viruzid“.

Mehr Sicherheit für Geimpfte

Diese Verhaltensregeln sollten auch geimpfte und gene-
sene Personen berücksichtigen. Sie haben im Vergleich 
zu Ungeimpften zwar ein geringeres Risiko, sich mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 anzustecken.  Allerdings 
ist der Schutz nicht hundertprozentig, so dass Vorsichts-
maßnahmen zum Schutz der Menschen in der Umge-
bung dennoch sinnvoll sind. Sollte es bei Geimpften zu 
einer Infektion kommen, so verläuft diese in der Regel 
nicht schwer; das Risiko von Komplikationen ist deutlich 
geringer als bei nicht geimpften Menschen.

Es gibt keine wirksamere Prävention als eine 
Impfung – Nutzen Sie die Chance!

Die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe wurde um-
fassend geprüft. Impfen ist die beste Möglichkeit, um 
sich vor einer Corona-Erkrankung und auch deren 
möglichen Langzeitfolgen („Long COVID“) zu schützen. 
Damit helfen Sie sich, Ihren Angehörigen und den 
Menschen in Ihrer Umgebung. Je mehr Personen 
 geimpft sind, desto weniger erkranken schwer oder 
sterben am Coronavirus. Und wer geimpft ist, muss 
auch als enge Kontaktperson in der Regel keine Qua-
rantäne einhalten. Nutzen Sie diese Chance – Impfen 
ist ein zentraler Baustein hin zu mehr Normalität.

Stand der Information:  
23. März 2022

Weitere Informationen rund um COVID-19:
Coronavirus-Hotline der Staatsregierung
089 / 122 220
www.bayern.de: „Coronavirus – auf einen Blick“
www.stmgp.bayern.de/coronavirus, die Informations-
seite des Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege

Die Allgemeinverfügung Isolation finden Sie mit 
Übersetzungen sowie barrierearmen 
Erläuterungen auf unserer Webseite 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/
rechtsgrundlagen/#AV-Isolation

Alles Gute für Ihre 
Gesundheit!
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